
300 Bespremungen und Anzeigen 

Fehlen einer adligen Vogtei, vom Inhaber der Immunität selbst errimtet worden, 
denn dort hatte sim das fränkisme Eigenkiemenwesen nie durmgesetzt. Außer­
halb der durm das karolingisme Reim erfaßten Gebiete kam es nirgends aus 
eigenen Ansätzen zur Errimtung adliger Herrenburgen. Nam England kamen 
diese erst mit der normannismen Eroberung und im östlimen Mitteleuropa ent­
standen Herrenburgen seit dem 13. Jh.- Heinz S t o ob, Zur Städtebildung im 
Lande Hohenlohe (S. 522-562), hebt als Besonderheit der hohenlohismen Terri­
torien hervor, daß nimt Städte, sondern Burgen als Stützen der Herrsmaft ange­
legt wurden, und daß es Burgen waren, aus denen sim stadtähnlime Zentren cnt­
widtelten. - Wilhelm S t ö r m e r , Die Gründung von Kleinstädten als Mittel 
herrsmaftlimen Territorienaufbaus, gezeigt an fränkismen Beispielen (S. 563 bis 
585), kennzeimnet die Stadtgründungen in der von ihm untersumten Landsmaft 
in der Weise, daß sie nam dem Gesimtspunkt der Stützpunktanlage am Rand des 
jeweiligen Territoriums errimtet wurden und weniger als Handels- und Wirt­
smaftsmittelpunkt dienten. - Adqlf S a n d b e r g e r , Das Homstift Augsburg 
an der Brennerstraße (S. 586-599), untersumt den Besitz, den das Domstift 
Augsburg im Gebiet zwismen Fernpaß und Bozen hatte und der wahrsmeinlim 
in frükarolingismer Zeit dem Bistum gesmenkt wurde. W. H. 

Hermann H a u k e , Die Tismlesung im Kloster Tegernsee im 15. Jh. nam 
dem Zeugnis seiner Handsmriften, StMGBO 83 (1972) S. 220-228: Ein kultur­
gesmimtlim interessanter Beitrag, der Bestimmungen zur Tismlesung in der 
Regula Benedicti und den Tegernseer Consuetudines des 15. Jh. mit den Spuren 
der Tätigkeit des bedeutenden Tegernseer Bibliothekars Ambrosius Smwerzen-
bedt in Verbindung bringt. A. P. 

Walter Stein b ö c k, Die Gründung des benediktinismen Reformklosters 
Admont. Ein Beitrag zur neunhundertjährigen Gesmimte seines Bestehens, 
StMGBO 84 (1973) S. 52-81, ist ein wenig erweiterter Auszug aus der Diss. des 
Vf. (vgl. DA 29, 628 f.). W. H. 

Stanislaw R u s s o c k i, Protoparlamentaryzm Czem do pOCZlltku XV wieku 
[mit Zus.: Der Protoparlamentarismus Böhmens bis zum Beginn des XV. Jahr­
hunderts], (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 71) Warszawa 1973, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 136 S. - Nimt ohne Vorgänger, 
dom in so breitem Umfang zum erstenmal versumt diese Arbeit, das allmählime 
Wamsendes böhmismen Ständewesens in der Zeit vom 10. Jh. bis zum Jahre 1415 
zu verfolgen und sowohl die Haupttendenzen der Entwidtlung als aum deren 
konkreten Verlauf deutlimer zu mamen. Die Entwidtlung wird auf drei Zeit­
absmnitte verteilt: der erste reimt bis in die zweite Hälfte des 12. Jh., der zweite 
von hier bis 1278, der dritte bis 1415. Es liegt auf der Hand, daß ein so bedeuten­
des Problem, das überdies (vornehmlim in älterer Zeit) gelegenttim zu wenig 
aussagekräftiges Material aufweist, nimt in jeder Beziehung befriedigend be­
handelt wurde - manmer Aspekt wird sim nie wirklim klären lassen -, so daß 
über Versmiedenes künftig diskutiert werden muß. An den Grundzügen der Dar­
stellung wird eine solme Diskussion allerdings kaum etwas ändern. Als Vorzug 
des Bumes sei erwähnt, daß der Vf. den gesamteuropäismen Aspekt der Stände-
entwidtlung stets im Auge behält. Ivan Hlav,~ek 

Rostislav No v f, Plemyslovsky stat 11. a 12. stoletf [mit Zus.: Der Staat 
der Plemysliden im 11. und 12. Jh.], (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica 
et historica, Monographia 43) Praha 1972 (ersdtienen Mitte 1973), 184 S.- Das 
vorliegende Bum stellt keineswegs eine üblime Gesdtimte Böhmens im angefülu:­
ten Zeitraum dar, sondern konzentriert sim auf die innere Entwidtlung; wie es 


